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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Vorentwurf 01/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 (Behördenbeteiligung) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1: Die Stellungnahme betrifft das vorliegende Verfahren nicht. Die Zuordnung oder 
Anmietung von Stellplätzen erfolgt unabhängig vom Planverfahrens. Innerhalb des 
Verfahrens wird lediglich sichergestellt, dass im Plangebiet die für das Vorhaben 
erforderlichen Stellplätze geschaffen werden können.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Vorentwurf 01/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 (Behördenbeteiligung) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1: Im Zuge der Umsetzung des Gesamtvorhabens soll die Medlerstraße ausgebaut 
werden. Der Vorhabenträger verpflichtet sich hierzu innerhalb eines 
Erschließungsvertrags. Für eine Prüfung und ggf. Anordnung von bspw. einer 
verkehrsberuhigten Zone ist die Straßenverkehrsbehörde zuständig. Dies erfolgt nach 
Umsetzung.  
 
Zu 1.1: Es trifft zu, dass im Bebauungsplan in der Regel keine Aufteilung der 
Verkehrsflächen in Fahrbahn und Gehwegbereich erfolgt. Es wird lediglich die 
Verkehrsfläche in Gänze (z. B. mit Begleitgrün) als gelbe Fläche festgesetzt. Die 
Aufteilung der Verkehrsfläche im Detail erfolgt im Zuge der Genehmigungsplanung.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Vorentwurf 01/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 (Behördenbeteiligung) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
Zu 5: Die in der Planzeichnung als „Sonstiges Planzeichen“ dargestellten historischen“ 
Mauern sollen erhalten bleiben. Das wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. Eine 
Erhaltung der Seitenwand des ehemaligen U-Hafthauses ist derzeit nicht explizit 
vorgesehen. Dennoch steht der Bebauungsplan einer Erhaltung eines Teiles der Mauer 
als Einfriedungselement sowie der Anbringung von Erinnerungstafeln (ggf. nach 
Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde) nicht grundsätzlich entgegen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Vorentwurf 01/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö3 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 (Behördenbeteiligung) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Ein Teil der Maueranlagen des ehemaligen Justizvollzugsanstaltgeländes bleiben 
erhalten. Diese sind in der Planzeichnung mit dem Symbol „historische Mauer“ kenntlich 
gemacht.  
 
Zu 4: Mit dieser Festsetzung wird berücksichtigt, dass das gestalterische Element, Balkone 
über die historische Mauer ragen zu lassen, im Gutachterverfahren von 2017 positiv 
bewertet wurde. 
 
Zu 5: Eine Verringerung der Breite der Medlerstaße ist nicht vorgesehen – lediglich eine 
Ordnung der Straßenverkehrsfläche für ruhenden und fließenden Verkehr.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Vorentwurf 01/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 (Behördenbeteiligung) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.1: Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange im Planverfahren wurde 
ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet.   
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Vorentwurf 01/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 (Behördenbeteiligung) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Ein Teil der Maueranlagen des ehemaligen Justizvollzugsanstaltgeländes bleiben 
erhalten. Diese sind in der Planzeichnung mit dem Symbol „historische Mauer“ kenntlich 
gemacht.  
 
Zu 4: Mit dieser Festsetzung wird berücksichtigt, dass das gestalterische Element, Balkone 
über die historische Mauer ragen zu lassen, im Gutachterverfahren von 2017 positiv 
bewertet wurde. 
 
Zu 5: Eine Verringerung der Breite der Medlerstaße ist nicht vorgesehen – lediglich eine 
Ordnung der Straßenverkehrsfläche für ruhenden und fließenden Verkehr. 
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